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Un-/Abhängigkeit des Umweltstrafrechts von mangelhaften Verwaltungsakten 

 
Fallgruppen 
 
 

Nichtiger 
Verwaltungsakt 
(§ 44 VwVfG) 

 

Fehlerhafter 
belastender 

Verwaltungsakt 

Fehlerhafter 
begünstigender 
Verwaltungsakt 

Rechtsmissbräuch-
lich erlangter feh-
lerhafter begünsti-

gender VA 

Bloße 
Genehmigungs- 

fähigkeit 

Bloße 
behördliche 

Duldung 

 
h. M.: 
strenge  
Verwaltungsrechts-
akzessorietät:  
 
Auch Verstoß ge-
gen noch nicht be-
standskräftigen 
fehlerhaften VA 
kann Strafbarkeit 
begründen.  

 
h. M.: 
Die wirksame Ge-
nehmigung (§ 43 
I, II VwVfG) 
schließt (bis zu ih-
rer Rücknahme – 
§ 48 VwVfG) die 
Strafbarkeit aus. 
  

 
Rechtsfolgen 
 
 

 
strafrechtliche 
Unverbindlichkeit 
 
� auf VA gestütz-
tes Verhalten ist 
strafrechtswidrig  

a. M.: 
„materielle Durchgriffslösung“:  
Beurteilung der Strafbarkeit  
 
� nur nach materiellem Verwaltungs-

recht 
� nicht nach formalem Verwaltungs-

recht  
 
 

 
Durchbrechung der 
Verwaltungs-
aktsakzessorietät 
gemäß § 330 d Nr. 
5 StGB: 
 
� auf VA gestütz-
tes Verhalten ist 
strafrechtswidrig  

 
Keine 
Gleichstellung mit 
tatsächlich 
erteilter 
Genehmigung: 
 
� Verhalten ist 
strafrechtswidrig  
 
Argument: 
keine Umgehung 
der Kontrollfunk-
tion des vorge-
schalteten Geneh-
migungsver-
fahrens  

 
Bloße Duldung ist 
kein Genehmi-
gungsersatz  
 
 
� Verhalten ist 
strafrechtswidrig  
 
Argument: 
keine Umgehung 
der Kontrollfunk-
tion des vorge-
schalteten 
Genehmigungsver-
fahrens 
----------------------- 
Ausnahme denk-
bar:  
Duldung entfaltet 
genehmigungsglei-
che Wirkung  
 


